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kongregation, durch das 1m Frühjahr 1957 eine Anza'hi Staat die klerikale Reaktion isolieren werde. Man werde
tührender Geistlicher der früheren Friedensbewegung aus die Geistlichen, die die Religion für staatsfeindliche
wichtigen Stellungen entftfernt un wıieder die Ge- Zwecke mißbrauchen, Aaus den kıirchlichen Machtpositio-
walt der Bıschöte gestellt werden ollte, 1St VO  - den Bı- nen hinausdrängen. „Den tortschrittlichen Kräften der
schöfen selbst nach vergeblichen Versuchen seiner Kirche lassen WIr 1ın diesem Kampf weitgehend staatliche
Durchtührung praktisch außer raft SESECTZT worden. Der un sozıale Hılfe angedeıihen. Gegen die klerikale Re-
Administrator der Diıözese Gran, Bischof Endrey, der aktıon 1St eın politischer Kampf 1mM ange Die poli-
inzwiıschen VO seiınem Amt zurückgetreten Ist, hat meh- tische Zusammenarbeit miıt der Kıiırche bedeutet keine Zl

dieser Geistlichen hervorragende Pfarreien in Bu- geständnisse auf ıdeologischem Gebiet. Dıe relıg1öse Welt-
dapest verliehen, un S1e sind AaZu noch mi1t ırchlichen anschauung können WIr nıcht akzeptieren. ber gegen s1e
Ehrentiteln ausgezeichnet worden. Die Leitung des kämpfen WIr mM1t ideologischen Miıtteln.“
Friedenswerks 1St wieder diesen Geıistlichen übertragen Das gegenwärtige ungarische Regime macht anderseits
worden, un die Bischöfe haben ıcht vermeiden kön- der Kırche ZEW1SSE Zugeständnisse. Dazu gehören die
NCN, Inm miıt den exkommunizierten geistlichen Verlängerung der staatliıchen finanzıellen Subventionen
Parlamentsabgeordneten ın der Oftentlichkeit autzu- über dıe 1m Kirchenabkommen VO 1950 (vgl
iLreten Herder-Korrespondenz Jhg., 33) vorgesehene eıt
Inzwischen sind neben dem UOpus pacıs auch nach dem hinaus, dıe Duldung des Religionsunterrichtes 1n den
früheren Muster wieder Friedenskomitees der Priester Schulen, wenn die Eltern ıh: wünschen (beı1 gleichzeitigem
begründet worden, die ıcht der Leitung der Bischöfe Verbot iırchlicher Jugendarbeıit außerhalb der Schule),
unterstehen, sondern den kommunistischen Friedenskomıi- die Konzession eines vewlssen Offentlichkeitsanspruchs
tees angeschlossen sind und, wıe eıner ıhrer Sprecher CI- der Kırche und einer kontrollierten katholischen Presse.
klärte, die Aufgabe haben, die katholische Friedens- Mangels jeder wirklichen Popularıtät 1sSt das Regıme auf
bewegung „entsprechend dem Programm“ der allgemei- iıne Taktık der Beschwichtigungen angewıesen. ber auch
nen Friedensbewegung lenken miıt dem Ziel, „daß die die Kirche 1St, W a4s die Hoftnung auf die raft des Volkes
Friedensarbeit der Geistlichkeit auf diese Weise schwung- betrifft, Aaus den Ereignissen VO  e} 1956 nıcht gestärkt, SON-
voller un erfolgreicher entwickelt werden anns. dern geschwächt hervorgegangen. Anders können iıhre
echt aufschlußreich tür die Beurteilung der Kırche durch Arrangements ohl nıcht interpretiert werden. Der Be-
die Kommunisten iSt iıne AÄußerung des Leiters des Kır- richt über die Lage der Kirche 1ın Ungarn aut dem etzten
chenamtes, Janos Horvath, 1im Juliheft 1958 der elt- Königsteiner Kongrefß „‚Kırche iın Not“ WAarntfie VOTLT Illu-
schrıift „Belpolitikai Szemle  D Er unterschied innerhalb s1onen. Es wächst eine eneratıon heran, heißt dort,
der Kırche „dreı Hauptströmungen“: die Gruppe der die den Kommunısmus ın seiner politischen Oorm War
tortschrittlichen Priester, deren Einfluß sıch ständıg aus$s- ablehnt, das Idea] des Christentums aber ıcht mehr
breite, die neutrale ruppe, die ZWar ZUur Koexıistenz mIt kennt un ıcht mehr wünscht. Eıne traurıge Aussıcht.
dem Soz1i1alısmus bereıit, innerlich aber tfür ıh: noch nıcht Anderseıits mu{l INn  3 als Christ die Hoffinung haben, daß
SCWONNCH sel, un die der „aktiven Reaktionäre, die gC- allein schon die Möglichkeit ZUur Feıier der Gottesdienste,
schworene Feinde uULNserTES Regimes sind“. Der Vertasser die 1n Ungarn iımmerhıiın noch 21bt, die Gemeinschaft

der Christen Leben bewahren wird.glaubt, da{f die Zusammenarbeit zwischen Kirche un:

Fragen des pblitischem sozialen und Wirtschafllichen Lebens
W em gehört der Rundtunk? Errichtung VO Sendern. Die politischen Parteien streben

danach, iıhren Einflufß autf die Besetzung der Rundfunk-
San  rate, Verwaltungsräte und leitenden Ämter be1 den Sen-Die NS Arbeitsstelle für e eb Rundfunk-

und Fernseharbeit 1ın Deutschland hat VOT wenigen Wo- dern vermehren oder SAl diese be] sıch monopoli-
chen den Bericht über iıhre letzte Jahrestagung veröffent- sıeren, W as un Umständen ZUr Auslieferung des Funk-

Wesens die Parte1ipolitik führen könnte. Von einerıcht. Die Tagung stellte die rage Wem gehört der anderen Seite her droht ebenfalls Getahr. Die WirtschaftRundfunk? Das Fernsehen 1St 1n diese rage eingeschlos-
SC Der Bericht isSt 1m Verlag Josef Knecht, Frank- würde SCrn in den Besıtz eines Fernsehprogramms kom-
furt M., erschıenen. INCN, ihrer Werbung dienstbar machen: sS1E

möchte den Funk, wen1gstens ZzZuUum Teıl, kommerzialisie-
Die Aktualıität der rage reNn, w1e€e das in den Vereinigten Staaten der Fall 1St 1)a-

ordert dıe Söffentliche Meınung 1im Einklang MIt
Es handelte sıch das Problem der Verantwortuhg für dem Grundgesetz, der Rundfunk solle freı SeIN.. ber
die Gestaltung der Rundfunkprogramme un Geist un Annn das verstanden werden, da{fß völlıg anı
Inhalt der Sendungen. Wem gegenüber besteht diese Ver- un nıemandem verantwortlich 1St, sel denn dem Inter-
antwortung, und wer hat sS1e tragen? Welche gyesell- CSSC, seline Hörer nıcht verargern un verlieren?

Und AA ISt 1n diesem Falle „der Rundfunk“? Auch dieschaftlichen Mächte sınd ZUur Einflußnahme auf den und-
tunk Jegitimiert? Diese rage 1St ZUT. elit in Deutschland Institutionen der freien Gesellschaft, die sıch für das kul-
AUus mehreren Gründen aktuell. Bund und Länder streiten turelle Gemeinwohl verantwortlich fühlen, VOL allem die
sıch dıe Kompetenz ZUuUr Rundfunkgesetzgebung und Kırchen, beanspruchen das Recht ZUr Mitgestaltung des
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Funks, Aa ahaen wiederum von denjenigen bestritten lichkeit, die Grundlage un den Rahmen dafür, daß der
Rundfunk nun auch wirklıch dem Gemeimwohl diene. Obwırd, die die Kıirchen nıcht mehr als repräsentativ -

sehen, weıl das deutsche olk Sanz überwiegend NUr noch dieser Dienst dann tatsächlich geleistet wiırd, das hängt
dem Namen nach christlich se1. lle diese Fragen sınd in V.O  a} den Kräften ab, die das Instrument des Rundfunks
dem Satz Wem gehört der Rundf unk?, pragnant tormu- andhaben un die Programme gestalten. Diese Krifte
hert. aktivieren 1St nıcht mehr Aufgabe des Staates, sondern
Dıiese Lage ist selt dem Zeitpunkt, da die Jahrestagung der freien Gesellschaft. „Die staatlıche Gewalt empfindet
stattfand, nıcht wesentlich verändert. Die Bundesregie- siıch heute nıcht mehr als die omn1ıpotente Gestalterin des
runsg hält mMIiIt der Veröffentlichung ihres Entwurfs für eın öffentlichen Lebens:; 1n der Abwendung VO  ; dem Totalı-
Rundfunkgesetz noch immer zurück. W as VO  3 diesem tätsanspruch der natiıonalsozialıstischen Staatsauffassung
Entwurf inzwischen ekannt geworden ISt, weılst darauf 1Dt s1e Raum treı tür die Kräiäfte der treien Gesellschaft.
hin, da{fß s1e den Anspruch der politischen Parteien und Einzig iıne solche Haltung siıchert auf die Dauer die rel-
der Parlamente, die Aufsichts- und Verwaltungsgremien heit des Bürgers 1m Staat.“
der Rundfunkanstalten alleın beschicken, nıcht CI - Die Mitwirkung der Kırche 1mMm Rundfunk erg1ıbt sıch als
ftüllen gedenkt; da{fß s1e 1aber die Ausgestaltung des wel- Folge der Anerkennung, die die Kirche in der treien Ge:-
ten Fernsehprogramms nach w1e VOr über ıne Bundes- sellschaft yenlefßt, aber auch us ihrer verfassungsrecht-
anstalt privaten Gesellschaften überlassen ll iıne lıchen Stellung gegenüber dem Staate. Darüber machte
Einigung mMI1t en Ländern scheint weıter denn Je entfernt Miıkat ein1ge schr bemerkenswerte Ausführungen. Als

se1n. die Weıimarer Verfassung den Grundsatz der Trennung
VO  —3 Kırche und Staat proklamıierte, chuf s1e die Möglich-Leıitbilder für die Gestaltung des Rundfunks eıt tür wel einander ENTISCSCHZCSCETZLE Entwicklungen.

In einem einleitenden Refterat stellte Direktor Bernhard DiIe ıne VO  - ihnen hätte schliefßlıch Z einer beziehungs-
Hanssler, Bad Godesberg, die These aut Der Rundfunk losen Koex1istenz VO Staat und Kirche führen können,
gehört dem Gemeinwohl! Er begründete diese These die andere dagegen wurde einer Partnerschaft 7zweler
durch ıne Analyse der Macht, die dieses Massenkom- autonomer Mächte Diese Entwicklung hat schon VOL 19353
munıkationsmittel be] der Formung der menschlıchen begonnen und sıch nach 1945 durchgesetzt. In der Rechts-
Leitbilder entfaltet. Diese Macht 1St besonders deswegen wissenschaft esteht heute Einmütigkeit darüber, da{ß der
gefährlich, weıl keinen wirksamen Schutz des Höorers Offentlichkeitsanspruch der Kırche ein AÄnspruch AUsSs

ihren Einflufß o1ibt Die Souveränıiıtät über den eigenem, VO Staate unabhängıgem Recht iSt. Deswegen
wıird auch die Rechtsform, in der die Kirche, VOIN Stand-Schaltknopf des Empfangsgerätes 1St;, WenNnn in  w den

Durchschnıitt der Hörer denkt, ine Illusion. Darum punkt des Staates her betrachtet, gegenwärtig exıstlert,
musse „der Funk als Ganzes sıch dafür verantwortliıch nämlıch als Körperschaft des öffentlichen Rechtes, der
wI1ssen, daß dıe wahren Belange der Hörerschaft gewahrt Wirklichkeit ıcht mehr verecht; denn die Kirche unfier-

cheidet sıch VO  S allen anderen Anstalten dieser Art da-werden“. „Es darf 1n dieser Sache nıcht davon HIS
gCn werden, W as der Mensch der reinen abstrakten Mög- durch, da{fß SI1e dem Staate yleichberechtigt gegenübertritt.
iıchkeit nach Liun könnte, sondern MU: aus  c Daraus ZOS Mikat die Folgerung, daß die Vertreter der
werden VO  w seinem faktıiıschen Verhalten.“ Der Rundfunk Kirche in den Rundfunkgremien ihr Amt auf Grund
hat den Charakter eines öftentlichen Dienstes. Deswegen kırchlicher Entsendung un ıcht auf Grund irgendeiner
verkörpert sıch das Gemeinwohl, dem verpflichtet 1St, W.ahl ausüben sollten. Anderseılts dart die Kıiırche aut dem
iın der Hörerschaft, für die der Dienst yeschieht. Die Gebiete des Funks nıcht 1Ur ıhre eigenen Interessen wahr-
Hörerschaft dart allerdings nıcht verstanden werden als nehmen, die ausgesprochen relig1ösen Sendungen,
ıne „Summe egalıtärer Individuen“, die sıch dem und- sondern s1e muß der Gemeinwohlaufgabe des Rund-
funk gegenüber 1ın einer Summe der Hörerwünsche AUS- funks 1mM anzch Teilnahme zeigen und auch ihrerseıits
drückt, sondern s1e mu{fß gesehen werden 1ın ihrer tatsäch- daran denken, da{ß ein Meinungsmonopol 1m Funk
lichen Schichtung, zumal in der Schichtung gereıfter un nıcht veben darf
urteilsfähiger un anderseıts urteilsloser und unreiıfer Der Rundfunk un die freie GesellschaftHörer.
An diese Crn dkare knüpfte Protessor Paul Mikat, Hauptschriftleiter Karlheinz Schmidthüs, Freiburg, be-
Würzburg, in seınem Reterat die Frage, WT denn NU.  - schäftigte sich miıt der wichtigen Frage, ob denn die freıe
dafür SOrg«ecn habe, da{fß Rundfunk und Fernsehen LAat- Gesellschaft, deren Keprasentanten diıe Verantwortung
sächlich dem Jegıtiımen Bedürfnis der Hörerschaft un für den Rundfunk aufgebürdet wird, tatsächlich frei
dem Gemeinwohl dienen. Diese orge fällt 7zweiıftfellos SE da{fß Ss1e oder ıhre Sprecher die Entscheidungen über die
erster Stelle auf den Gesetzgeber, der Ja das Gemeinwohl Funkgestaltung Zanz un Da 1mM Hınblick auf das Ge-
in seiner Obhut hat In bezug auf den Rundfunk ISt der meinwohl treften können. Diese rage steht 1 Hınter-
Gesetzgeber VvVor allem dazu verpflichtet, das Grundrecht orund der paradoxen Sıtuation, daß die 'polıtıschen Par-
der Freiheit wahren un allen Versuchen, AaUuUus ıhm eın te]en die Personalpolitik aut dem Gebiet des Rundfunks
Meinungsmonopol machen, CENISESCNZULFELEN. „Dabeı ın ihre Hände bekommen versuchen, obwohl eigentlich
1St aber beachten, da{ß be1 der Freıiheıt des und- jedermann iın Deutschland, die Politiker eingeschlossen,
funks un Fernsehens etztlich nıcht um die Freiheit der 1ne Verstaatlıchung un auch ine Politisıe-
Anstalt oder einer Institution xeht, sondern die rTe1- u des Rundfunks (im Sınne VO  $ Parte1ipolitik) g-
heit des Menschen, die durch eine solche Institution SC stimmt iSt ber dıe Parteipolitiker argumentieren dıe
ährdet werden ann Gruppen un Organıisationen der „Ireien Gesellschaft“
Allein ıne Gesetzgebung, Mikat betonte das mehr- sind in Wirklichkeit heute ohne gesellschaftsbildende

raft Sie sınd Interessenverbänden yeworden. Dıemals‚ ann nıcht mehr eısten und cchaften als die Mög-
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Vertreter solcher‘ Gruppen sınd also nur Interessenvertre- Der Rundfunk muß reıilıch die Gegebenhéit einer viel-
S Dıie Besetzung der verantwortlichen Rundtfunkgre- fach gespaltenen Gesellschaft berücksichtigen un Stim-
mıen mı1t Parlamentariern oder deren Vertrauensleuten INenNn aller Rıchtungen nach Mafßgabe ıhres Gewichtes
siıchert also viel eher das Gemeinwohl und verhindert Worte kommen lassen, jedoch 1ın einer VWeıse, da{fß dadurch
geradezu die Entwicklung einem „Rundtfunk der Ver- nıemals die vitalen Interessen un Lebensüberzeugungenbandsfunktionäre“, der nıcht wenıger gemeinwohlfeind- VO  $ Menschen anderer Meınung verletzt werden. Obwohllich ware als eın Rundtfunk 1in der Hand des wırtschaft- auch 1n UMNSCHEN: gespaltenen Gesellschaf} ınen Grund-
lıchen Unternehmertums. Dieses Bedenken 1St nıcht nbe- estand gemeinsamer Anschauungen 21Dt, der WEert Ist, in
gründet. Dennoch würde, Ww1e Schmidthüs meınte, die jeder Weıse gefördert werden, würde der Rundfunk
Übertragung der Rundfunkgewalt die Parlamentarier doch inhaltlich vecrarmcen, wollte dıe Neutralıität aut
1m Prinzıp vertfehlt se1n. Dıiıe Parteıen repräsentieren das die Spiıtze treiıben, da{fß LLUT das In ıhm ausgesprochen

werden darf, womıit alle übereinstimmen. Toleranz be-olk nıcht in jeder Hınsıcht, sondern 1Ur polıtı-
schen Gesichtspunkten. Sıe beherbergen in ıhren Reihen steht nıcht 1M Ausschalten der Wahrheitsirage, sondern
Menschen sehr verschiedener Weltanschauungen, Lebens- darın, die Wahrheit, VO  w der 88308  _ überzeugt ISt, VOILI-

auffassungen un Kulturbegriffe, die sıch durch ıhre DPar- 9 daß Andersdenkende dadurch nıcht verletzt
tel WAar politisch, aber keineswegs ganz allgemein repra- werden, dıe Ehre ıhres Gew1ssens nıcht angetastet wırd
sentliert tühlen. Die Übergabe des Funks die Parteıen
waäare also eın Schritt aut dem Wege ZUGE Polıtisierung

un ıhnen nıchts ‚ verweıgert wırd, WAas iıhr Gewissen
ordert.

aller Kultur- und Lebensgebiete. Sıe würde 1n den Hän- Die Diskussionden der Parteien 1ne acht konzentrieren, die diese
Beherrschern der öftentlichen Meınung machen und die In der Diskussion wurde zunächst darüber gesprochen,
Meıinungsfreiheit er Umständen unterdrücken könnte. wer die Verantwortung un Kompetenz habe, Jeg1ıtim
Deshalb MU: Ina  ] nach einer Nnstanz suchen, die die Be- bestimmen, W 4s Inhalt des Rundtunks seın musse, damıt
SELIZUNG der Rundfunkgremien düurch die Körperschaften dem kulturellen Gemeinwohl dient. Wahrscheinlich

würde ıne Addıition der Hörerstimmen un -wünscheder freien Gesellschaft sıchert, zugleich aber verhindert,
da{fß s1e Konsortien VO  e Füunktionären werden. ıne hinsichtlich des Inhaltes der Sendungen eın wesentliıch
solche nNnstanz könnte, nach Meıinung des Referenten, anderes Wunschbild ergeben, als den Repräsentanten

der Kulturgesellschaft vorschwebt. Da das Gemeinwohlvielleicht der Bundespräsident senmn.
Dıie Schwierigkeit, eınen 1L1UTr dem Gemeinwohl dıenenden aber nıcht iıdentisch 1St MIt der Summe aller individuellen
Rundtunk schaften, lıegt 1aber nıcht L1LLULr ın der Aus- Wünsche, sondern ın der Verwirklichung derjen1gen

Werte besteht, die der Natur des Menschen un derahl der Personen, dıie ıhn gestalten: s1€e lıegt auch, un
vielleicht mehr als ırgendwo anders, 1ın dem verwahr- menschlichen Gemeinschaften entsprechen, kann die Ant-
losten Freiheitsbegriff WUMSEHET: eıit Es 1ISt nıcht leicht, die WOTLT auf die Frage, Wann der Rundfunk dem Gemeın-
Intention dıeses Satzes N  u auszudrücken. chmidthüs ohl dıent, nıcht AaUs den Meınungen vo jedermann
sprach VO  - den S ZUET: Indiskretionsmanie ausgearteten herausdestilliert werden, sondern S1€e mußßs, w 1e Hanssler
Folgen elines Allzugänglichkeitsdogmas“. Es oilt als selbst- meınte, VO  aD} denjenigen gegeben werden, „dıe 1n der Ge-

sellscha MIt der orge für den Menschen befaßt SInd“,verständlıch, daß jeder einen Anspruch darauf habe, dafß
ıhm alles SESABYT und alles gezeigt wırd. Der Reterent VO  3 den „gelstigen Ordnungsmächten HIS GC1:GI: Zeıit“, wıe
zıtlerte Goethes Wort: „Sagt CS nıemand, NUur den We1- Intendant Bischoft S1e A
sen“, un rügte hinzu, das würde INa  —_ vielleicht Goethe

Rundfunk und StaatgESTALLEN, 1aber jedem Publikationsträger MS CHGT: Tage,
der sıch datran hielte, schwer übelnehmen. In dieser Sıtua- Hıer stellt sıch NUuU  a dıie rage nach dem echt un den
tiıon befindet sıch der Funk, yJeichviel wer ıhn macht. Er renzen des staatliıchen FEinflusses auf den Rundfunk, die
hat mi1t einem Publikum tun, das alles un: jedes ın Deutschland durch die Konkurrenz der Bundesgewalt
csehen un hören begehrt. Freiheit 1St Z Anspruch un der Ländergewalten kompliziert 1St Einigkeit estehr,
auf Indiskretion geworden. Miıt dieser Entartung sucht darüber, da der Staatsgewalt das echt ZAE gesetzlichen
der Staat adurch fertig werden, da{fß ZEWISSE Gren- Ordnung des Funk- un Fernsehwesens zusteht, wobe1 s1e

nach hın festlegt, deutlichsten in der Ju- sıch selbstverständlich an das Grundgesetz halten hat,
gendschutzgesetzgebung. Damıt hat der Staat e  > W as das die Freiheit der Meinungsäußerung, der Informatıon

tun ann Selbstverständlich dürfen sıch aber diejen1- un der Berichterstattung, freilıch Innehaltung DC-
SCNH, die sıch für Bildung verantwortlich fühlen, nıcht WwIisser ebenfalls 1mM Grundgesetz festgelegter Schranken,
nach diesen unteren Tenzen hın Orlentlieren. „Die nab- siıchert. Damırt 1St aber über Gelst un Inhalt der und-
hängigkeit des Rundfunks ware 1ne Farce, WENN S1€e sıch funksendungen nıchts ausgemacht, se1 denn insofern,
ın die Abhängigkeıt VO  S den nıedrigsten, gerade noch als ıhnen ZEeW1SSE renzen SCZOSCN werden, dıie nıcht
möglichen Standards der öftentlichen Meınung begäbe  c über- oder, besser DZESAZT, unterschritten werden dürten.
Dıe Freiheit des geistigen Schaftens hat iıhre innere Be- Der Gelst des Rundtunks un der Beitrag ZzUu Gemeıin-
yzründung 1n der Verpflichtung des Gelstes gegenüber der ohl hängen aAb VO  e} der VWeıse, Ww1e der Rundfunk betrie-

ben wırd. Und der Betrieb des Rundfunks iSt, wıe derWahrheıit. Der Geıist hat seline Aussagen die Ord-
NUuns un das Gericht der etzten Prinzıpijen stellen: Staatsrechtler Mikat 1n der Diskussion nochmals m1t
des Wahren, des Guten, des Rechten, des Gottgehorsamen Nachdruck teststellte, nıcht Sache des Staates, sondern der

treıen Gesellschaft. Da der Sendebetrieb durch die leıten-un Menschengemäßen. Er darf siıch nıcht dem 7 weckhaf-
ten un Nützlichen beugen, WEeNN anders seine Freiheit den Funktionäre un durch die Aufsichtsgremien der
sıch ıcht selbst autheben und der Gelst entmachtet WeTr- Rundfunkanstalten ZESTEUECEKT wırd, müfsten diese folge-
den oll richtig durch dıie Kräfte der treıen Gesellschaft, nıcht aber
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durch die a  staatliche Legislative oder Exékutive bestimmt Dr Bruno Heck, wurde 7zweimal die rage vorgelegt, ob
werden oder Sal AUS Beauftragten und Miıtgliedern dieser die Bestellung der Rundfunkgremien durch dıe Parteien
Staatsorgane bestehen. Man wırd allerdings die 'These nicht schliefßlich doch die Struktur des Rundfunks als einer
VO  a Miıkart auch nıcht überspitzen dürfen. Wenn dem Institution der freien Gesellschaft 1n Rıchtung auf ıne
Staat dıe Leg1itimität Z Rundfunkbetrieb abgesprochen Partei-Politisierung verändern könne, die „Gretchen-
wiırd, gveschieht das VO  — allem AaUus 7wel Gründen. Der frage“, W1e Pfarrer Siegel s1e nannte., Diese rage blieb
Staat wırd durch die Parlamentsmehrheit repräsentiert, beide ale unbeantwortet. Vom Standpunkt der Kırche
durch die Opposıtion NUur beschränkt kontrolliert. Die AaUuS betrachtet, erscheint die Organısatıon des Rundfunks,
Übergabe des Rundtftunkbetriebes den Staat würde Ww1e S1€e nach 1949 gyeschaffen wurde, ihrer Struktur nach
eine cehr unerwünschte Machtkonzentration be] der polı- richtig. Wenn auch notwendig ISt, 1E verbessern,
tischen Mehrheit bedeuten, un das auf einem Gebiet, autf da{fß Manıpulationen VO Gruppeninteressen durch Ver-
dem eine solche Konzentration wenıgsten notwendig bandsvertreter iın den Rundfunkgremien möglıchst VeCI-
un meısten vefährliıch Ist. nämlich auf dem Gebiet hindert werden, kann INan, w1e das dıie Kırche mehrfach
der Kultur, Bıldung un Meınungsbildung. Nun siınd betont hat, den Ausweg nıcht darın sehen, da{ß dıie Macht
aber dıe Begriffe, mIit denen WIr dieses Gebiet benennen, der Partejen über den Rundtunk vermehrt wırd.
nıcht eindeut1g, insbesondere nıcht der Begriff SK Die rage der Rundfunkkompetenzen des Bundes und der
Kultur besteht, wıe Karlheinz Schmidthüs ausführte, nıcht Länder nahm SCHh ihrer Aktualıität iın der Diıiskussion
allein ın der Pflege VONIN Schule, Wıssenschaft und Kunst, einen breiten Raum e1n, obwohl s1e für die iınhaltliche
sondern begreift sämtlıche gesellschaftlichen Gestaltungs- Gestaltung des Rundfunks 1Ur VO  3 indirekter Bedeutung

1n sıch, also auch die wırtschaftlıchen und VOIL 1St. WAar ISt tfür die Repräsentanten der freien Gesell-
allem die politischen. Und für die letzteren sind erster schaft, ıhnen die Kirchen, nıcht Banz einerlei, ob s1e
Stelle doch ohl die polıtischen Führungskräfte erant- ın Angelegenheıiten des Rundfunks die Staatsgewalt des
wortlıch, die Reprasentanten der polıtischen Gliederun- Bundes oder die der Länder Verhandlungspartnern
SCH des Volkes un seliner polıtischen Organe, als die Par- haben Noch weniıger gleichgültig 1sSt diese rage 1mM
teıen, die Regierung un das Parlament. Man kann S1e Hınblick auf die föderalistische Struktur der Bundes-
also nıcht NC}  3 jeder Einflußnahme auf den Rundfunk- republik. Sıie erührt auch das Subsidiarıtiäts- und Solı-
betrieb ausschalten wollen ber sollte FEinverständnis darıtätsprinzıp der katholischen Sozijallehre. ber wiıch-
aruber bestehen, da{ß sS1e 1mM Funkbetrieb nıcht als Ho- tiger als die Kompetenzverteilung 7zwıschen Bund und
heitsträger un in Ausübung der Staatsmacht, miıthın auch Ländern 1St. be] einer künftigen Entscheidung über die
in den Rundfunkgremien nıcht in der Mayorıität aufzu- Zusammensetzung der Rundfunkgremien und die SONSt1-
ERGTON befugt sind, sondern als Reprasentanten eines be- gCh Voraussetzungen des Rundfunkbetriebes die Auft-
stimmten, wenngleıch cehr wichtigen Kulturgebietes, rechterhaltung oder Wiederherstellung der Unabhängig-
nämlıch des polıtischen. keit des Rundfunks yzegenüber den politischen Kriäfte-
Wiıe sıch 1ın der Diskussion herausstellte, fällt den Polıiti- konstellationen. Das dartf ohl als wichtigstes Ergebnis
kern diese Selbstbeschränkung nıcht leicht Dem Vor- dieser Tagung angesehen werden.
sıtzenden des kulturpolitischen Ausschusses 1im Bundestag,

Aus der Okumene
Zur evangelischen Ethik des Politischen der Improvisatıon AaUS der Liebe in der durchgängigen

„Grenzsituation“ des Christen imıtten eiıner pervertierten
Schon öfter hat die Herder-Korrespondenz 1ın umtassen- Welr der „institutionellen Sünde“, 1ın der ontische Rest-
den Berichten evangelısche Werke Z polıtischen Ethik bestände der Schöpfung nıcht mehr gebe, wI1es unüber-
daraufhin befragt, ob und 1ewelt S1€e Ansätze für die windlıche Gegensäatze aut (vgl Herder-Korrespondenz
Entwicklung einer Theologie gemeiınsamer Verantwor- Jn 416f., und Jhg., 475 Der HETE ET Band

Teıl, der die „Ethik des Politischen“ enttaltet @]}Cung für die rechte Ordnung der Welt 1m Blick auf dıe
Königsherrschaft . Christi enthalten. Einmal W Ar das Mohr, Tübıngen 1958 788 5.);, bestätigt diese Schwier1g-
Buch des Lutheraners Walter Künneth, Erlangen, über keiten, unbeschadet se1nes vornehmen Interesses der
„Politik zwıschen Damon und GE  “ das unbeschadet der katholischen Lehre und den „weısen Enzykliken der
Abweisung des katholischen Naturrechts durch se1ne Be- DADStEN.
mühung, dennoch verstehen, ein fruchtbares Ge- Dagegen zeıigt das NECUC Buch Von Heinz-Dietrich Wend-
spräch ermöglıcht vgl Herder-Korrespondenz Jhg., land, unster 1E W., einem Miıtglied der „Evangelischen

Michaelsbruderschaft über die „Botschaft die soz1ıale3523 Sodann boten die bisher vorliegenden beiden
Bände der „ Theologischen Etrchik“ VO  a Helmut Thielicke, Ir“ (Furche-Verlag, Hamburg 1959 320 > ebenso
Hamburg, miıt ihrer ebentalls bewufßten Konfrontierung W 1e€e se1n hıer behandeltes Buch „Die Kırche 1in der moder-
ZUT katholischen Moraltheologie wertvolle Anknüpfungs- G Gesellschaft“ (ebentalls Furche-Verlag, über
punkte; aber schon seıin I: Band Teil MIt dem Entwurt „Entscheidungsfragen für das kırchliche Handeln 1im e1lt-
der Ethik AUS der Rechtfertigungslehre (dem Ma{ß aller alter der Massenwelt“ (vgl Herder-Korrespondenz
Dıinge, auch der Kıirche, 1mM evangelıschen Bereich) un der 7, da{fß auch VO  3 dem SOTSSamı verteidigten
yrundsätzlıchen Ablehnung der „Gesetzlichkeıit“ der „Protestantischen“ her ine weitgehende Gleichstimmung

MIt dem Katholischen nıcht UD in der bewährten Praxıskatholischen Prinzipienlehre un Kasuistik ZUguUNStEN
einer, WI1e u1l$5 schıen, den Christen überfordernden Ethiık möglıch ISt, wobel Wendlands Teilnahme Verant-
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